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I\/Iulgterschutz als
ravention

Uberlegungen zu einem neugefundenen Text Pestalozzis

(Red.) Im Zusammenhang mit der Fertigstel-
lung der Kritischen Ausgabe der Samtlichen
Werke und Korrespondenz Pestalozzis tau-
chen immer wieder einzelne Schriftstiicke
auf, die bisher unbekannt oder vergessen
waren. So auch die hier vorgestellte Ankiin-
digung von Pestalozzis Schrift ‘Uber Gesetz-
gebung und Kindermord’. Dieser Beitrag
zeigt auf, weshalb es liberhaupt zur Abfas-
sung dieser Selbstanzeige kam und beleuch-
tet einige verlegerische Schwierigkeiten und
Hindernisse, die ein Autor des 18. Jahrhun-
derts zu meistern hatte.

M Daniel Trohler

nter allen Fruhschriften Pestalozzis ist jene
U ‘Uber Gesetzgebung und Kindermord’ viel-

leicht die erstaunlichste. Pestalozzi greift da-
bei zum ersten Mal in einen europdisch gefiihrten
Diskurs ein, der mit der durch die Aufklarungsbe-
wegung ausgelosten Liberalisierung des Strafrechts
zusammenhangt und deren konziseste Formulie-
rung in Cesare Beccarias ‘Dei delitti e delle pene’
17641 steht. Die Frage, die Pestalozzi mit vielen an-
deren diskutiert, ist jene nach dem Umgang mit un-
verheirateten Kindsmorderinnen, bzw. jene nach
der Pravention des Kindesmords, respektive nach ei-
nem ausgedehnten Schutz unehelicher schwange-
rer Frauen. Die damalige Virulenz des Themas lasst
sich an der Tatsache festmachen, dass im Jahre 1780
der Mannheimer Regierungsrat und Richter am Ap-
pellationsgericht, Ferdinand Adrian von Lamezan,
eine Preisaufgabe ausschrieb, die nach geeigneten
Mitteln gegen den Kindsmord fragte. Die Anzahl
der eingegangenen Schriften, je nach Quelle 200
oder gar rund 400, zeigt die Brisanz des Themas, das
insbesondere durch die Literatur des Sturm und
Drangs popularisiert wurde2, wobei der beredste
Aufruf gegen die Verurteilung von Kindsmérderin-
nen in Goethes ‘Faust’ steht (was freilich den Autor
nicht daran gehindert hat, sich als Weimarer Ge-
heimrat noch 1783 einem gegen die Kindsmérderin
Johanna Hohn verhangten Todesurteil anzuschlies-
sen).

Geld und Geist

frage war nicht unter den eingesandten Ab-

handlungen, was nach den Urteilen der Nach-
welt — keineswegs nur Pestalozzianer — deswegen
schade war, weil er das Preisgeld, das er damals sehr
ndtig gehabt hatte, vermutlich erhalten hatte: “Das
zweifellos bedeutendste Ergebnis der Preisfrage La-
mezans Uberhaupt ist Pestalozzis 1781 (sic!) erschie-
nene Schrift ‘Uber Gesetzgebung und Kindermord’,
wie das Fazit einer rechtshistorischen Untersuchung
lautet3. Pestalozzi zog es vor, die Abhandlung
“nicht als Preisschrift einzusenden, sonder wo mug-
lich ... an einen Buchhendler zu verkauffen”4, ers-
tens weil er seine Darlegungen einer breiten Of-
fentlichkeit vorlegen wollte und weil er zweitens
dringend Geld benétigte und glaubte, ein Buch-
handler wiirde ihm das Manuskript abkaufen. Beide
Hoffnungen sollten sich als Tauschungen erweisen.
Als das Buch 1783 erschien, war es kaum in der Dis-
kussion, und der Verlag tlbernahm die Druckkosten
nicht: Das Werk erschien “Auf Kosten des Verfassers
und in Kommission bey der Buchhandlung der Ge-
lehrten”.

Pestalozzis Antwort auf die Mannheimer Preis-

Die Dessauer Buchhandlung der
Gelehrten

kam Pestalozzi — einmal mehr — Gber seinen Men-

tor Isaak Iselin. Dieser sandte ihm am 25. April
und 6. Mai 1781 eine Werbebroschtre und ein Ver-
lagskonzept eines Autorenverlags zu5. Dieser war
vom ehemaligen Pfarrer und Lehrer am Dessauer
Philanthropinum, Karl Christoph Reiche (ca. 1742-
1794), in der Absicht gegriindet worden, den Auto-
ren gegenuber den als Schmarotzern empfundenen
Verlegern grossere Sicherheit, mehr Gewinn, mehr
Transparenz und weniger Zensur anzubieten6® —
auch Pestalozzi hatte sich gegenuber Iselin bitter
Uber die Buchhandler, die die Gelehrten “zu Grund”
richteten, beklagt?. Aus diesem Grund hatte Reiche
ein auf den 1. Februar 1781 datiertes Grundkonzept
ausgearbeitet, das er bekannten Autoren zu einer
Art Vernehmlassung schickte8. Im Mérz erschien die
“Nachricht und Fundations-Gesetze von der Buch-
handlung der Gelehrten, die in der Farstl[ichen] An-

l n Kontakt mit diesem aussergewohnlichen Verlag

NPBI Jg. 6 (2000), H. 1
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@ie 1776, ausgefchriehene Preisfrage vom Kinders
mord Hat aud) meine- Hufmerbfameeic vege gemadyt.

Cntbloft von aller Redytsfunde und unbebannt
mit allem was liber tiefen Gegenftand mag gefchries
ben worden fepn — verjudhte id) ihpn dennod) aud) mit
$u beantroorten.

e fand mich bey den erfien Nadhforfdungen
iber diefen \Gegenftand in einem Wirbel von taufend:
fach von_allen € ~itehr einfchlagenden  Folgen irriges
Regierungsgrundfibe, —

Die

472

Die Aufbeiterung biefer Jethimer aus denen
bie meiften birgerlidhen BVerbrechen entftehen , watd
run gum Hauptgefidytspunte theiner Stad)fo\-fﬂ;un-
gen.

S Habe getradytet, foviel moglich aud dem e
wirre. der (patérn NRefultate der irrigen Regierurtgs:
grunbfdge su den einfacdyen Gefidytspuntten — ipren
erften QWirfungen — empor ju fteigen — und indem
ith ifwe Jolgeir, mwie id) fie in die Tiefe des Woifs
wirkend gefehen, gefdhildert — unbd ihren Jtrfarmmen-
bang mit der Natur des Kindermords gejeiget, habe
idy die Art und Weife diefem Uebel und Uiberhaupt den
Berbredyen des Volfs Einhdle ju thun, auf die inne
re Datur der Menfehheit und auf die ‘allgemerrie Ve
frievigung ibrer erften Dedlrfniffe su baven ge-
fucht,

@8 find im Schreciserblatt Proben der Schreids
art und der BGefichtspuntte des BDud)d— id) fage
nidyts weiter davon, als, mein Hery hat ernfien Ans
theil an dem genommen, was idy gefagt. Das Bud)
ift nidyt unter denjenigen SIGemd)nftm weldye Uiber
diefen Gegenjtand gegenwdrtig fonfurriren, fein Ti-
tel ift:

Ueber Gefesgebung und Kindermord — %abg‘n':
ten und Srdumé — Nacdbforfdhungen und Vi
Der gefthrieben 1780, Herausgegeben 1783. Von
Peftalogi DBerfaffer vor tienhard und Gerrud, 8.
Deffau u. Seipzig in der Budybandl, der Gel,

Berichte der allgemeinen Buchhandlung der Gelehrten vom Jahre 1783.

Dessau und Leipzig 1783 [Nachdruck Mtinchen 1981]

halt[inischen] Residenzstadt Dessau errichtet ist”.

Der Erfolg des Schreibens war betréchtlich, die
Autoren? verliessen reihenweise ihre angestamm-
ten Verlage10 und entsprechend massiv fiel die Re-
aktion der Buchhandlergilde aus: Sie drohten mit
Boykott nicht nur der Buchhandler, die Bucher aus
dem Sortiment der Buchhandlung der Gelehrten
verkaufen, sondern auch der Papierhandler, die mit
der Buchhandlung Handel treiben wirden. Den-
noch war der Erfolg schnell und gross, und das
Rezept schien einfach zu sein: Zwei Drittel des Ver-
kaufspreises, das die Autoren mitbestimmen konn-
ten, gingen an die Schriftsteller, der Verlag behielt
813% und der Sortimentsbuchhandel 25%. Das
Prinzip war das einer Kommissionsbuchhandlung:
Die Autoren liessen ihre Werke selber drucken und
bersandten sie zum Vertrieb nach Dessau.

Da ein solches Vorgehen nur von einigermassen
beguterten Schriftstellern bezahlt werden konnte,
richtete Reiche eine sogenannte “Verlagskasse der
Gelehrten und Kunstler” ein, die es auch mittello-
sen Autoren erlauben sollte, ihre Werke bei der
Buchhandlung vertreiben zu lassen. Die Verlagskas-
se sicherte dabei den Autoren immerhin noch einen
Reingewinn von 55% des Verkaufspreises zu — zu-
viel, wie sich bald zeigen sollte. Bereits 1785 musste
Reiche den Betrieb einem damals noch unbekann-
ten Mann Ubergeben, der daraus einen neuen Ver-
lag griindete: Georg Joachim Goéschen.

NPBI Jg. 6 (2000), H. 1

Pestalozzi und die Buchhandlung der
Gelehrten

Verlages an ‘Lienhard und Gertrud’ unzufrie-

den war, zeigte sich Uber die neue Moglichkeit
erfreut und dankte Iselin fir den Hinweis!!. Bald
darauf stand er in einem nicht Gberlieferten briefli-
chen Kontakt mit Reiche, was zunachst zum Ver-
trieb von ‘Christoph und Else’ (1782) und dann von
‘Uber Gesetzgebung und Kindermord’ (1783) fuhrte
- nicht aber, wie das oft behauptet wurde, zum
Druck oder Vertrieb des ‘Schweizerblattes’ (1782).
Ob sich Pestalozzi vor allem wegen der “Verlagskas-
se” fur den Verlag interessierte und ob er allenfalls
eine Unterstatzung bezog, ist nicht Uberliefert.
Sicher ist, dass er, wie alle anderen Autoren, die Ge-
legenheit erhielt, in dem monatlich von Reiche her-
ausgegebenen ‘Berichte der allgemeinen Buch-
handlung der Gelehrten’ eine Selbstanzeige seines
neuen Werkes zu schreiben - ein Text Pestalozzis,
der bisher von der Forschung, selbst von den akribi-
schen Bearbeitern der Kritischen Gesamtausgabe,
Ubersehen worden ist und hier nach fast 220 Jahren
wieder veroffentlicht wird.

Pestalozzi, der mit den Arbeiten des Decker-
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Der Stellenwert von ‘Gesetzgebung und
Kindermord’

estalozzis Selbstanzeige, die hier vorliegt, ist

zweifellos weit weniger interessant als die

Schrift, auf die sie hinweist. Gerade im Zusam-
menhang mit der Neuorientierung der Pestalozzi-
Forschung seit 1996, die sich am historischen Kon-
text bzw. am Diskurszusammenhang orientiert,
wird sie jedoch ein breiteres Interesse hervorrufen,
das weit Uber den allgemein-philanthropischen
oder strafrechtlich-kriminalistischen Fokus hinaus-
gehen wird, unter welchem sie lange Zeit betrach-
tet wurde. Zum Ersten fallt auf, dass die Kindsmor-
derinnen konsequent nicht als Taterinnen
verstanden werden, sondern als Opfer eines unge-
rechten politischen (gesetzgeberischen), sozialen
und 6konomischen Kontextes, die deswegen nicht
bestraft werden sollen, sondern denen durch ein
staatliches Sozialprogramm geholfen werden muss.
Diese Betrachtungsweise fuhrte Pestalozzi zwangs-
laufig zu Reflexionen Uber soziale Gerechtigkeit,
wie sie im dritten Teil der Schrift erértert werden.
Dort erhalt die Politik eine grundséatzlich padagogi-
sche Dimension. Christliche Ethik, Politik und
Padagogik schmelzen in einem Staatsverstandnis
zusammen12 - das allerdings in sich nicht konsistent
ist und in seiner Widerspruchlichkeit sowohl den
zeitgenossischen Kontext im Vorfeld der franzési-
schen Revolution als auch Pestalozzis eigene Denk-
entwicklung spiegelt!3.

Sowenig wie andere Schriften zeigt ‘Gesetzge-
bung und Kindermord’ den “wahren” Pestalozzi.
Aber sein Wille, die Wirde des Menschen im Kon-
text sozialer Reformen kompromisslos zu verteidi-
gen, erreicht in dieser Schrift einen Hohepunkt, der
sich auch spater in solch konkreter Radikalitat kaum
mehr so direkt wiederholen wird - man denke nur
etwa an das von ihm geforderte Kiindigungsverbot
fur schwangere Frauen. Gerade weil sein grundle-
gendes sozialphilosophisches Verstandnis nicht mo-
dern im Sinne des Liberalismus, sondern als republi-
kanisch-kommunitar und in seiner vertikalen
sozialen Struktur weitgehend als paternalistisch be-
zeichnet werden muss, ist sein vehementes Einste-
hen fur die individuelle Entwicklung des “Selbstge-
fuhls” durch den schonungsvollen Umgang in der
menschlichen Gemeinschaft heute von besonderem
Interesse.

Moglicherweise war das mit ein Grund, weshalb
‘Gesetzgebung und Kindermord’ sowohl fir eine
geplante deutschsprachige Studienausgabe Pesta-
lozzis als auch fur eine ab diesem Jahr erscheinende
franzosischsprachige Ausgabe ausgewahlt wurde.

1 Diese Schrift wurde sofort in mehrere Sprachen lber-
setzt; auf Deutsch erschien sie erstmals 1765 in Prag.

2 Beriihmt geworden ist das Trauerspiel von Heinrich Leo-
pold Wagner ‘Die Kindermérderin® von 1776.

3 Wachtershauser 1973, S. 48.

4 Brief an lIsaak Iselin, der ihn vermutlich vom Preisaus-

schreiben unterrichtet hatte, PSB Ill, S. 110.

Ich folge hier im Wesentlichen Hirsch 1969.

6 Ab 1760 hauften sich die Versuche auch und gerade der

prominenten Autoren Deutschlands, sich von den Verle-

gern zu emanzipieren, indem sie Selbstverlage grinde-
ten. Besonders erfolgreich sollte Wielands Verlag sein, in
welchem er ab 1773 den ‘Teutschen Merkur’ herausgab.

PSB lll, 14. Mai 1781, Nr. 547, S. 118.15ff.

8 Am 18. Januar 1781 hatte Reiche vom Fursten Franz das
Privileg zur Errichtung einer Buchhandlung der Gelehr-
ten erhalten, die er zusammen mit einem gewissen Kauf-
mann Steinacker, der im Buchwesen erfahren war, griin-
dete. Der Furst sicherte zudem Zensurfreiheit zu.

9 Unter ihnen waren immerhin Basedow, Bernoulli, Cam-
pe, Chodowiecki, Claudius, Ehler, Gedike, Gleim, Goethe,
Heyne, Iselin, Lavater, Matthison, Pfenninger, Pestalozzi,
Sophie de la Roche, Rochow, Salzmann, Spalding, Trapp,
Villaume, Voss, Wieland.

10 In den ersten vier Jahren erschienen Gber 500 Titel!

11 PSB llI, 14. Mai 1781, Nr. 547, S. 118.13ff.

12 Vgl. Trohler 1996a.

13 Vgl. Tréhler 1996b.

(%1

~

Literatur

Hirsch, Eduard: Die ‘Aligemeine Buchhandlung der Gelehr-
ten und Kinstler und die ‘Verlagskasse’ zu Dessau (1781-
1785). In: Dessauer Kalender 1969, S. 69-74

Tréhler, Daniel (1996a): Staatsgewalt und Kindsmord. Zum
sozialphilosophischen Hintergrund von Pestalozzis
Schrift: ‘Uber Gesetzgebung und Kindermord’ (1780/83).
In: Max Furrer/Rita Hofstetter(Hrsg.): Denk-mal Pestaloz-
zi. Bildungsforschung und Bildungspraxis, Beiheft 1, Frei-
burg 1996, S. 34-55

Tréhler, Daniel (1996b): Der Paradigmenwechsel in Pestalozzis
Sozialphilosophie im Umfeld der Franzésischen Revoluti-
on. In: Fritz-Peter Hager/Daniel Trohler (Hrsg.): Pestalozzi
— wirkungsgeschichtliche Aspekte. Dokumentationsband
zum Pestalozzi-Symposium 1996 [Neue Pestalozzi-Studi-
en, Band 4], Bern 1996, S. 205-230

Wachtershauser, Wilhelm: Das Verbrechen des Kindesmor-
des im Zeitalter der Aufklarung. Eine rechtsgeschichtliche
Untersuchung der dogmatischen, prozessualen und
rechtssoziologischen Aspekte. Berlin 1973

NPBI Jg. 6 (2000), H. 1



	Mutterschutz als Prävention : Überlegungen zu einem neugefundenen Text Pestalozzis

